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Zivilschutz und Luftschutztruppen

Z« Der Schutz der Zivilbevölkerung und der für das Über- und Weiterleben notwendigen Ein

richtungen und Güter ist im Kriegs- und Katastrophenfall im Rahmen der Gesamtverteidigung

Aufgabe des Zivilschutzes. Seine Basis bildet die Gemeinde, wo die Behörden die Verantwortung
für die Sicherheit der ihnen anvertrauten Bevölkerung tragen. Mit den Luftschutztruppen, die

sich in Regimenter, Bataillone und selbständige Kompagnien gliedern, leistet die Armee selbs:

einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Bevölkerung. Diese Einheiten sind nach sicherheits-

politischen Grundsätzen den grossen Städten und gefährdeten Agglomerationen fest zugeteilt, um

im Einsatz eng mit der Organisation des Zivilschutzes zusammenzuarbeiten.

Es ist erfreulich und bemerkenswert, dass sich die Schweizerische Luftschutzoffiziersgesellschaf:
(SLOG), die in 8 Sektionen rund 800 Mitglieder umfasst, in ihrer freiwilligen ausserdienstlichen

Tätigkeit nicht nur Belange der Luftschutztruppen behandelt, sondern sich auch mit Fragen des

Zivilschutzes auseinandersetzt, um im Sinne einer aufbauenden Kritik, einen Beitrag zur Ver-

besserung der Zusammenarbeit zu leisten.

Im Jahresbericht 1973 befasst sich der abtretende Präsident der SLOG, Oberstleutnant Heinrich
Stelzer, Zürich, eingehend mit aktuellen Problemen der Luftschutztruppen und ihrem weiteren

Ausbau, um gleichzeitig die Frage nach dem Standort und der weiteren Entwicklung des Zivil-
Schutzes zu stellen. Er führt dazu wörtlich folgendes aus:

«Unsere Truppe stellt als von der Armee rekrutiertes, ausgerüstetes und ausgebildetes Instrument
ein E/e.we«/ (/er ziw'/e« ßrrö/Em.viorirWccw 7Wrr/Ac7.?t?r Prag««g <Zur. Seine Zweck-

bestimmung ist in der </<?« Zù>/ÏjcA«/z /w/gc/eg/. Es &<»« «/« tf/so «/c/v
g/e/rßgw/Ag sei«, ttvts z>« ZA/Acßatz geselv'e/:/ «W .«'as do/7 teezier gese/sze/'i, nicht gleichgültig
auch, zz'o zzz.'z/ z>z zee/eßer /lri ««;« szeZ> /jeaie dor/ ée/z«zZei. Jene unter uns, die seit den Fünfziger-
jähren, auch seit den Sechzigerjahren dabei sind, finden sich in der Lage, durchaus vorurteilslos zu

beurteilen, wie es sich mit dem tatsächlichen Vollzug der Zivilschutzgesetzgebung durch die Kam
tone und die Gemeinden verhält und wie es mit der tatsächlichen Einsatzbereitschaft der Schutz-

anlagen und der Schutzorganisationen heute bestellt ist. Dabei halten wir fest, dass Zivilschutz
seit dem Koreakrieg wieder betrieben wird, also seit einem Vierteljahrhundert, und dass seit dem
Erlass der Bundesgesetzgebung über den Zivilschutz ein Jahrzehnt verstrichen ist.

Die von Kanton zu Kanton und oft innerhalb ein und desselben Kantons von Gemeinde zu Ge-
meinde zum Teil unglaublichen Unterschiede des erreichten Standes und der ausgewiesenen Bereit-
schaft des Zivilschutzes haben schon mehrmals parlamentarische Kommissionen beschäftigt und
auch ihren Niederschlag in bundesrätlichen Berichten gefunden. Aktive Truppenkommandanten
unserer Truppe wissen um /zz/wztA/zcße ße/««de aus ihren Kontakten mit den Ortsleitungen jener
Städte, denen ihre Verbände zur Zusammenarbeit zugewiesen sind.

Das alles, so meine ich, ist gar nicht überall dazu angetan, Zuversicht zu wecken. Trotz erstaun-
licher Investitionsbereitschaft der Gemeinden und Kantone und trotz einer Unsumme guten Wil-
lens und akribischer Kleinarbeit von unzähligen Schutzdienstpflichtigen in verantwortlichen Steh

lungen, sind die AId«ge/ der unübersehbar. Eine durch die Konzeption 71

bedingte Revision der Bundesgesetzgebung über den Zivilschutz ist eingeleitet. Sie wird zu gege-
bener Zeit ins Vernehmlassungsverfahren gehen. Es scheint mir unerlässlich zu sein, diese Gelegen-
heit dafür auszunützen zu versuchen, die schlimmsten Mängel des Systems wenigstens zu ent-
schärfen. Ich meine, auch unsere Gesellschaft, wir Luftschutzoffiziere, müssten sich dazu ein Urteil
bilden. Auch damit, so scheint mir, sei bereits eine der Aufgaben der näheren Zukunft gestellt.»
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